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von ihr besterachtende Weise sich von den beyden De-

Mitten von Uri und Schwytz bestimmte Erklärung
über die Absichten, mit denen sie in die Tagsatzung
treten wollen, zu erhalten trachten, und der Versam-
lung einen neuen Bericht erstatten.

Auf den Antrag eines Mitglieds wird die Nieder,

sctzung einer Commission zu Untersuchung und Vor-
becathung des Verfassungsentwurfes beschlossen, und
die Wahl des ersten Mitglieds derselben vvrgenvmen,
die auf den B. Zimmerman» siel.

Gchtzgebeuder Rath, 14. August.

Fortsetzung.

(Beschluß des Projekts einer Tegenbotschaft eines Mich»
der Finanz - Commission auf die Botschaft des Voll;.
Raths die Slaatsrechnungen betreffend).

Erst bey der Discussion eröffnete ein anderes Mitglied
die Meynung: Man könne dieses Decret in ein Regle-

ment verwandeln und als solches dem Voliz. Rath mit-

theilen, damit dann von ihm ein darauf sich be-

ziehender G e n e r a l b e fe h l an die sämtlichen

Administrativbehörden aberlassen werden könne. Der
gesi-tzg, Rath glaubte sich durch die bereits erhaltenen

verpachtenden Zusicherungen des Voll;. Raths mit dem-

selben in Bezug auf dieses Revisionsgeschäft so innig
einverstanden, daß die Mehrheit des gcsctzg. Raths die-

ser Meynung unbedenklich beypflichtete, ohne daß sich

dabey Jemand die Möglichkeit einer Beleidigung dachte.

Noch jezc B- V. R. glaubt der gesctzgeb. Rath, daß

wenn das Rechnungscomitttt jedesmal um eine Rech-

nungsbelege oder Auskunft von irgend einem Beamten

zu begehren, sich vorerst an die Vollziehung, die Vollz.

zur Untersuchung und Rapport an den Finanzminister
sich wenden, und dann erst das Rechnungscomilte' den

Bescheid zur Willfahr oder Abschlag von dem Voll;,
Rath erwarten soll, durch diese cirkelsörmige Marsch-

rouie das erwünschte RevrsionSresultat nicht nur unge-

mein erschwert und ans die lange Bank geschoben,

sondern 7'w momsnw wahrscheinlich vereitelt werde.

Indessen B. V- R. wenn Sie kraft der Ihnen a u s-

schließlich zustehende» Oberaufsicht über die Finan-
zen und derselben Beamteten darauf beharren, daß das

Nechnnngscomitltt ohne Dero specielle Bewilligung von
den Abministrativbehörden keinen Vorschub zu seiner

vorhabenden Revisisnsarbeit erhalten soll', —so be-

scheidet sich der gcftW. Rath, diesorts in der Stille

seiner constitntioncllen Ohnmacht und Ihrer constitn-
lionellen Gewalt.

Der Rath beschließt hierauf, einerseits da ihm keine
Vorwürfe gegen den V N. bekannt seyen, in keme weitere
Beantwortung der Botschaft cinzutretten und aà-siits
solle sich auch die besonders niedergesezte RechnungS.Zom-
nußion nach dem Wunsche des Vollz. Raths zur Vor.-
schrift dienen lassen, die nöthigen Vorschriften von den
untern Behörden durch den Voll;. Rath oder seine
Minister zu verlangen ; als in welchem Sinne die Art.
2. z. und 4. ihrer Instruktion abgeändert und künftig
zu verstehen seyen.

Folgendes von der Criminal-Commißion angetraqne-
Dttrel wird in Berathung'und hierauf angenommen :

Der gcsetzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz..
Raths vom 25. Heum. und nach angehörtem Gmach--
ten der Criminal-Commißion;

In Erwägung, daß die von dem Bezirksgericht Nie.-
Verfestigen C. Bern, dem Joh. Hicler, Schneider von>
Mühlethurnen aufgelegte einjährige Zuchthausstrafe für
seine Familie sehr drückend ist, indem die Ernährung!
seiner Ehefrau und 5 kleiner Kinder einzig aus seiner
Bcrufsbctreibuug beruht;

In Erwägung, daß der Hirter durch ein Zeugniß'
der Munizipalität Thurnen bescheinigt hat: immer ein'
stiller Hausvater und fleißiger Ardeiter gewesen zu seyn;
mithin sein Vergehen eines achtungswidrigen Betragens!
gegen das Bezirksgericht Niederseftigen nicht als eine
Folge einer verdorbenen Lebens, und Gemüthsart,'
sondern als eine beym Wein begangene und seither de--
reute Unbesonnenheit anzusehen ist;

In Erwägung aber auch, daß ein Vergehen geg-m>
die Gesetze und das unverletzbare Ansehen der Geeichte,
so wie eine gegen ben B. Unterstatlhalrcr von Nieder-
festigen angebrachte beleidigende Unwahrheit als habe '

er selbst den Petenten mißhandelt, nicht straflös'd!ei.-
den soll; beschließt:
Die Unheil des Bezirksgerichts von Niederseftigen, '

die den Johannes Hirter Schneidermeister von-
Mühlethurnen, zu einer einjährigen Zuchthausstrafe '

verfallt, ist begnadigunqsweife in eine Zkägige'
Gefangenschaft bey Wasser, Mus und Brod und'
einjährige Untersagung der Wirths- und> Schenk-'
Häuser verwandelt.

Von der Constitutions-Commission wird über das
Begehren von ^Ausgeschossenen vorgeblich Namens-
von 12 Gemeinden des Bezirks Oderseftigèn C. Bern,
daß sie'an die Stelle ihres,, wegen verweigerter Eives>
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wistiing ans der Cantonstagsatznng zurükgetretenen Be-
zirksbcputirten einen andern erwählen dürften, Bericht
erstattet. Der gesetzg. Rath findet keine Gründe, über

dieses Begehren einzutretten.

Die Petitionen Commißion berichtet über nachfolgen-
den Gegenstand:

B. Ulrich Rychner im Großweyer Distr. Wangen C.

Bern, bescheiniget durch eine Rath und bürgerlichchEr-
kmmtniß von 179?, daß er und sein Vater während

z o Jahren den Zchnden ab ihrem Großmeyer-Gut dem

Oberamt Bwp unrechtmäßig entrichtet haben, und daß

im 1797 die Anstalt zu der daherigen Restitution be-

reits von der ehmaligen Berner Regierung getroffen,
wegen der eiugclrettenen Revolution aber nicht ausge-

führe worden seye. Er wendet steh nun für die ihm
zukommende Restitution von angeblich 261; Kr. 22btz.
r kr. an den Staat.

Die Pct. Commißion trägt darauf an, dieses'Be,

zehren samt seine» Beylagen der Vollziehung zu über

weisen. Angenommen.

Am 1?. und 16. August waren keine Sitzungen.

Gesetzgebender Rath, 17- August.

Präsident: Gmür.

Folgende Botschaft wird verlesen und der begehrte

Credit sogleich bewilligt:

B. Gesetzgeber! Die Comissarien des Nationalschatz-

amtes zeigen an, daß der ihnen unterm 8- Febr. i8°i
für ihr Bureau eröffnete Credit von 6000 Fr. nicht nur

seit geraumer Zeit erschöpft, sondern daß ausser dem-

selben noch 5000 Fr. zu gleichem Befehl verwendet wor-

den seyen und bemerken dabey, daß der durch das neue

Aufiagensystem und hauptsächlich durch die neue Stem-

peleinrichtung erfolgte Amvachs ihrer Geschäfte fie ge.

nöthiger habe, die Anzahl der Angestellten in ihrem

Buieau zu vermehren. Sowohl zur Bestreitung der

ääg!,chen Unkösten als zur Bedeckung obiger Summe

haben sie nun einen Credit vonnölhen, und der Vollz.

Rath ladet Sie daher ein, einen solchen von 8000 Fr.
für dieselben zu eröffnn.

Folgende Botschaft wird verlesen und der Militär-
Cvmmißion zur Untersuchung überwiesen:

B- Gesetzgeber! Das Offizicrcorps des ersten Ba.
taillons leichter Infanterie bittet in bcyliegendcr Zu-

schrifc, daß den 8 Jägercompagnicn gestattet werde,

^ statt der aufgestülpten runden Hüte solche Kappen zu

tragen, welche denen der Grenadiercompagnie mit dem
Unterschiede ähnlich wären, daß die Verzierungen au
denselben statt roth, grün seyn würden.

Der V. Räch glaubt dieses Begehren, dem keine gc-
gründete Bedeuklichkeitcn entgegengesezt werden mègeh
um so mehr unterstützen zu dürfen, da ihm jede Gele-
genheit willkommen seyn muß, dem braven Offizier.
Corvs einen Beweis von seiner Zufriedenheit geben zu
können. Er empfiehlt Ihnen daher dieses Ansuchen aufs
dringlichste, mit der Einladung, über dasselbe bald zu
entscheiden. v

Ein Gutachten oder Entwurf der Constitutions Com-
mißion über eine neu- verbesserte Einrjch.unz des ge.
samten Genchtswe'ens wird zum -reumqle in Bera-
thung genommen, und zwar sowohl im Allgemeinen
ckls nachher auch der erste Abschnitt desselben msbeson,
dere, welcher die Emlhciiung des Gebiets der R publik
in Abficht auf die Verwaltung der Rechtspflege enthält.
Eine bey dem Rath aufgeworfene Vorfrage, auf we!«
chem Fusse dieser Entwurf bey der bevorstehenden Ab,
änderung der Staatsverfassung anzusehen'sey: Ob er
nämlich als Gutachten, Gesetzvorschlag, od r als wirk-
liches Gesetz aufgestellt werden solle? wird einstweilen
bis nach der besondern Berathung und Annahme ver.
tagt; hingegen die allgemeine Grundlage des ersten
Abschnitts mit Vorbehalt der artikelmeisen Berathung
wirklich angenommen und diese ieztre ' auf die nächste
Sitzung angesezt.

Folgende Gutachten werden nach ihrer Verlesung für
die gewohnten ; Tage auf den Canzleylissh gelegt:

1) Gutachten der Criminal-Commtßion über 14
Amnestiesälle für Offiziere in fremdem Solde;

2) Gutachten der Finanz.Commißion über ; kleine
Nat. Güterverkäufe im C. Waliis Dist. Monihey ; und

z) ähnliches Gutachten über die versteigerte Insel
Ufnau im Zürichsee.

Die Petilionencommißion berichtet über nachfolgende
Gegenstände:

1. Die Gemeinde Soragno und Davesco im Di-
strikt und Canton" Lugano, begehrt von der Kirch,
gemeinde Cadro getrennt zu werden, und eine eigne
Pfarrkirche errichten zu können. Sie führt verfehle-
dene Gründe an, worauf fie ihr Begehre» stüzt.

Die Petitioncncommißion rathet an, diese Bitt«
schrist der Uurerrichtscommißion zuzuweisen.—Ang. >

(Die Fortsetzung folgt.)
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Montag, den l 4 September 180 Sechstes Quartal. Den,27 Fructidor IX.

Gesetzgebender Rath, 17. August.

Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Pet. Commißion über nach-

folgende Gegenstände:

s. Bürger Wenzinger, Müller in Mcllstorf, Cant,

Baden, verlangt den von seiner Mühle an das Kloster

Einsiedeln schuldigen Erblehenzins von Mütten, nach

Inhalt des Erblehenbriefs mit 2000 Gl. abkaufen zu

tonnen. — Wird an die Finanzcommißion gewiesen,

5. Die Vorstellung des B- Pierre Fr. Lav, ReybanV

anS dem französ, Departement der Niederalpen, wegen

seiner, wie er vorgiebt, willkürlichen Verhaftung um
Schulden willen zu Vivis im C. Leman, wird an die

Vollziehung gewiesen.

4. Die Bitte des B. Ivhi Oetlieb von Blebenheim
b, Colmar, Dcp. des ObcrrheinS, dermal Küffer zu

Orbe im C. Leman, um Aufnahme ins helvetische Bür-
gerrecht, wird an die Vollziehung gewiesen.

5. Eine gleiche Bitte des B. Ioh. Conr. Hemmer-

ling aus dem Wirtembergiscken, dermal Zimmermeistcr

zu Vivis C. Leman, wird an die Vollziehung gewiesen.

Folgendes Gutachten der Finanz Commißion wird in
Berathung genommen und der verlangte Cred.it hierauf
bewilligt:

B- Gesetzgeber! Von dem Vollz. Rath wird ein

«euer Credit von 100,000 Fr. für das Ministerium der

Justiz und Polizcy anbegchrt.

Nach dem vor einem Jahre gemachten Ueberschlage

wurden die Bedurfnisse desselben auf 200,000 Fr. ange,

geben. Da aber seither die Bezahlung der Mare,
chausseen dem Kriegsminister abgenommen und dem

Polizeyminister übertragen worden ist, so fodert dieß

eine Vermehrung von wenigstens 72000 Fr.
Nun hat das Polizeyministerium in diesem Jahre

Wchr nicht erhalten als im Jenner 50,000 Fr. und

im April 100,000. Es ist sich also über dessen Fode-

rung eines neuen Credits nicht zu verwundern.
Wirklich ist auch der lezte Credit ganz erschöpft oder

doch bis an wenige 1000 Fr. Nach der vorgelegten
Bilanz ist nämlich bezogen und bezahlt worden:

1. Durch den Minister selbst, meistens Fr. B.
Druckkosten 11713. 4.

2. An verschiedene Verw. Kammern 5053;. 5.

z. An Sold für die Häscher 24,55. 6.

Sch ?66Z7. 5.

Es bleiben mithin dem Ministerium nur
noch zu gut ,561. 5.

lvOSO.—"

Bey so bewandten Umständen trägt daher Ihre Fin.
Commißion kein Bedenken, Ihnen B. G. anzurathen,
die Bewilligung zu einem neuen Credit von 100 00»

Fr. zu ertheilen. Wenn zu wünschen wäre, daß für
irgend ein Ministerium mehr verwendet würde, als es

wirklich der Fall ist, so märe es eben für das der Polizey.
Der gröste Theil der daherigen Auslagen ist selbst von

der Art, daß mit deren Berichtigung nicht wohl kann

eingehalten werden. Auch wird von dem Minister
angezeigt, daß er bereits auf den neuen Credit habe

anticipiren müssen.

Auf den Antrag der FinanzCommißion wird fol.
gende Botschaft angetragen:

An den Vollz. Rath.
Der gcsctzg. Rath ersieht aus Ihrer Botschaft vsm

8. d. und deren Beylagen, daß sich die Gemeindskam.

mer von Peterlingcn C. Fryburg nicht nur nicht habe

angelegen seyn lassen, auf die ihr mitgetheilte, auf
eine Sönderung und verbesserte Benutzung ihrer gemein,

schaftlich besitzenden Gemeindsgüter abzwcckende Bitt«
schuft der Gemeindsbürger von Cörcclles, der wieder,

holt an sie ergangencn Auffoderungen unerachtet zu

antworten, sondern daß sie hiezu'sogar noch einen neuen
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Termin bis Ende des nächstkommendm Monat Octobers
verlange.

In Betrachtung nun daß die Gcmeindkammer von
Pelerlingen dieses von ihr zu beantwortende Begehren
bereits im Juuius lezchin erhalten hat/ und mithin
mehr als hinreichend Zeit gehabt hatte/um ihre Gegen.
Vorstellungen darüber zu machen; findet der gesetzgeb.

Rath/ daß fie ihre noch schuldige Antwort gar füglich
in 8 Tagen Zeit eingeben könne.

Sie belieben daher B. V. R> dieser Eemeindekammer
einen neuen Termin von 8 Tagen vom Empfang an
gerechnet/ zu bestimmen/mit der Vorschrift/ daß wenn
ihre Antwort innert diesem Zeitraum der 8 Tagen von
ihr nicht würde übergeben werden/ der gesrtzg. Rath
ihr Stillschweigen als eine Einwilligung in das Begeh

ren von Corcelles ansehe» und somit nichts desto wem.
ger mit Behandlung der Sache fortfahren würde. Da-
mit man aber bestimmt wisse, an welchem Tage die

Antwort einlangen soll / so werden Sie ersucht / dem

betreffenden Beamten anbefehlen zu laffew daß er nicht
nur den Tag einberichte, an welchem er der Gcmeinds-
Kammer von Petcrlingen diesen Beschluß wird eröffnet
haben / sondern daß er auch nach verfloßncn 8 Tagen/
im Fall die Antwort nicht eingekommen wäre/ dieses

Stillschweigen einberichte/ damit nichts desto weniger
fortgefahren und das Angemessene verfügt werden könne.

Ohne Zweifel ist das achtungswidrige und ungehor-

fame Benehmen der Gemeindskammer von Petcrlingen

Ihnen B- V. N eben so sehr aufgefallen als dem ges.

Rathe/ welcher deswegen erwartet/ daß Sie diese

Gemeindskammer darüber werben zurecht weifen und

ihr das Mißfallen der Regierung bezeugen lassen.

In Erwartung des herauskommenden, bleiben die

daherigen Schriften in den hierseitiglèn Archiven liegen.

Gesetzgebender Rath, 18. August.

Präsident: Gmür.
Der Anirag eines Mitglieds wegen Aufhebung der

avsserordentlichen Nechnungscommißion/ wird regle«

ttientmäßig auf den Canzleyrisch gelegt.

Der Decretsvorschlag wegen der Bürgerrechtserthei,
lung an den B. Theod. Ariaud, ansäßig zu Orbe im
C. Leman/ wirb in neue Berathung genommen und
hierauf zum Décrété erhoben (S. dass S. ?o8).

Die Berathung über die neue Einrichtung des Ge-
richkswcscns wird fortgefijl und mehrere Artikel werden

aug nrmmen,

Gesetzgebender Rath, 19. August.
Präsident: G m ü r.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Militär-
Commißion gewiesen:

B. Gefetzgeber! Bcncdikt Schenk von Vechingen,
Distr. und Cant. Bern/ 19 Jahr alt/ gew. Soldai der
ersten Compagnie des -ten Linienbataillons, und Barb.
Hurni von Gümmenen/ Distr.Laupcn, desselben Ver-
lobte, vereinigen in zwey hier bcyliegenden Petitionen
ihre Bitten für die Begnadigung des ersten / der als
Recrut im >i7ten Jahr feines Alters einem seiner Ka«
meraden eine goldne Sakuhr gestohlen, und deshaldeu
vom Kriegs, und Revistonsrathe zu 6,'ähriger Schellen,
werköstrafe verurthcill worden ist s und bereits einen
Theil dieser Strafe ausgestanden hat.

Da uu» dieses Verbrechen in einem Alter begangen
worden, in welchem selten reifere Ucberlegungcn über
die Natur und Folgen der Handlungen statt haben;
da der Fehlende seinen Fehltritt soglejch mit einer ganz
auttichligen Reue gestanden, die von dem ernstlichstcn
Willen fur Besserung zeugte; da er die,en Wille» bisher
durch ein untatelhasics Betragen bewies, wie aus den
angeichioßnen Zeugnissen des Zuchtmeistcrs und der
Zuchchausvorsteher erhellt; da endlich ein längerer Um,
gang mit Verbrechern leben Keim des Bessern in dem.
selben ersticken, und den blos Verirrten leicht zum
unverbesserlichen Bösewichl verhärten könnte; soglaicht
der Vollz. Rath das Begehren um seine Begnadigung
um so eher unterstützen zu dürfen, je mehr er hoffen
fi>ll, daß der Begnadigte in seiner vorhabenden Ehe
zum nüzlichen Bürger gedeihen wird.

Der Vollz. Räch trägt daher darauf an, daß Sie
B. G. dem Benedikt Schenk die noch übrige Strafzeit
erlassen mögen, und ladet Sie ein, diese» Gegenstand
ohne Aufschub Ihrer Berathung zu unterziehen.

Folgendes Befinden wird für z Tage auf den Eanz-
leytisch gelegt:

B. Gesetzgeber! Ihrem Decretsvorschlaqe vom heuti.
gen Tage, kraft dessen dem F, Justus Henne von Pyr-
mout die gegen ihn verhängte Seq-^stration von
Dutzend Kappen nachgelassn werden soll, findet der
Vollz. Rath nichts beyzufügen, und ladet Sie ein,
diesen Vorschlag zum wirtlichen Decrel zu erheben.

Folgende Botschaft wird verlesen und au die Finanz»
Commißion gewiesen:

B, Gesetzgeber! Dw Vollz. Rath übersendet Ihnen-
Kc,yllcgcàî Verbalprozeß der sten Versteigerung vom
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Nationalgütern im Canton Linlh, auf deren Gcnehmi-

gang von der Verw. Kammer und dem Finanzminlster

augerragkn wird. Diesen Antrag unlerstüzt der Vctlz.
Nach, und labet Sie ein B. G. bie Versteigerung zu

»aliftciren.

(Die Fortsetzung folgt.)

Allgemeine Gesichtspunkte zur Gründung und
Beurtheilung emer -StaatSverfnssung.
Von Vetsch / Mitgl. der helv. Tagsatzung.

Obgleich der Entwurf einer Staatsverfassung der

Form nach / das Werk der Politik ist/ und daher im
Hebi.-te der Wissenschaft keine allgemeine Grundsätze

aufgestellt sind / nag) denen eine fvlche ausschließlich

eingerichtet werden muß, so giebt es nichts destoweniger

allgemeine richtige Gesichtspunkte/ nach denen eine

Scaatsverfassung zu beurtheilen ist.

Diefe Gesichtspunkte enlwikeln sich aus dem in einer

Verfassung hervorleuchtenden Zwek, und den darintt an-

gebrachte» Bedingungen der gejellschastlichen Ver-
bindung.

Der Völker Verein unter eine Constitution kann kei.

mn andern Zwek haben, als die Rechte der in der

Gesellschaft lebenden Menschen / durch einen gegenfei-

tigen Vertrag zu sichern/ und sie dadurch mehr ihrer
wahren Bcstimmuna, ihrer Veredlung/ als im Natur-
ßand geschehen würbe / entgegen zu führen.

Durch dieses Mittel allein ist es möglich / auf eine

mechanische Weife an den Menschen das zu ersetzen/

was ihnen an den Einsichten und der Veredlung für
allgemein glüklich zu seyn abgeht. Sollen die Men.
sshen ans dem verworfenen Zustand der Gesetzlosigkeit,

der Rohh it, der Ungefchliffenheit herausgehoben wer-

den: so müssen durch einen künstlichen Mechanism ei-

nes gesellschaftlichen Vertrags ihre selbstsüchtigen Nei.

gungen, der beständige Widerstreit der Privalgesinnizn-

gen, so gegeneinander gerichtet werden, daß sie sich in

ihren zerstörenden Wirkungen von selbst aufhalten, so

daß der Erfolg eben derflbe ist, wie wenn jene Nei-

gungen / jener Widerstreit nicht vorhanden wäre.

Dieß geschieht durch die Aufstellung einer Kraft der

gesellschaftlichen Vereinigung, durch welche die einzest

neu Kräfte überwogen werden können, die in der

Bildung einer Regierung, und der Handhabung allge-

mein nützlicher Rechtsgesttzen besteht, und durch eine
Staatsverfassung orgauisirt uud erhalte» wird.

Der materielle Theil einer solchen Verfassung, durch
die zeue Kraft gebildet wird oder der Zwek und die
Bedingungen einer gesellschaftlichen Verbindung durch
die Constitution, ist durch das Recht beschränkt, hie»
mit unwillkürlich. Keine Völkeb auf der Welt haben
das Recht, sich zu widerrechtlichen Zwecken gesellschaftlich
zu verbinden, oder zur Zerstörung der Rechte andere?
Menschen, eine Gewalt zu formtreu. Die Menschheit
soll Rechtens wegen nie eine gesellschaftliche Vebindung
gegen rechtliche Zwecke, zur Unterdrückung des Rechts
anderer Völker oder des schwächern Theils, der in
einer solchen Vereinigung einbegriffenen Menschen zu»
lassen. Die Einmischung anderer Völker gegen wider»
rechtliche gesellschaftliche Verbindungen, ist nicht nur
ein Recht sondern eine Pflicht; fo wie es eine Pflicht
ist, jede rechtliche Handlungen nicht zu unterdrücken.

Ganz anders verhält es sich mit der Form eine?

Staatsverfassung, in fo weit sie nur als Form und'
nicht als Bedingung zu Rechten betrachtet werk n
kann. Die bloße Form einer Verfassung ist nicht durch'
das Recht, durch den Staatszwek als unveränderlich
bestimt, sie ist das Resultat der aus der^Erfahrung
abgezogenen Klugheitslehren, und begreift nichts anders
in stch, als die Mittel, den Zwek der gesellschaftli-
chen Vereinigung anzuwenden; sie ist also in so weit
willkürlich, als sie den allgemeinen Rechten der Men»
schen nicht schadet noch schaden könne ; ihre Bildung!
hängt ausschließlich von den rechtlichen Stiftern des'

Staats ab; niemand hat ausser per StaalsqesellschafT
das Recht sich in diese zu mischen, .jede einmischende.'

Amnassing ist eine Usurpation. 7

Es giebt unstreitig unter der Menschheit keine wich--

tigere Epoche für die Völker als diejenige, in der sie'

sich gesellschaftlich verbinden ; hierinn entscheiden sie über

ihr gegenwärtiges und zukünftiges Schiksal, über sich-

und ihre Kinder und Enkel; wer in solchen wichtigem
Augeublikcn gleichgültig seyn kann, steht unstreitig auf'
einer niedern Stuffe menschlichen Gefühls; und wer-
bey seiner Theilnahme nicht alle Nebenabsichten dem'

Wohl des Ganzen aufopfert, und nicht alles Mögliche
zur Begründung einer auf die innere und äussere Ve?»

hälliilsse passenden rechtlichen Verfassung beyträgt,
gehört unter diejenige» elenden Geschöpfe, gegen die

eine gesellschaftliche Verbindung ihrem rechtlichen Zwek
nach gerichtet ist.
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